
 

 
Künftige Zuständigkeit für die EUAA-Kontaktstelle 

Aufnahme der Länder und deren Finanzierung (II) 

Antragsteller: Berlin, Hamburg 

Die ASMK hat mehrheitlich beschlossen: 

1. Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und So-

ziales stimmen zu, dass künftig die in Verantwortung der Länder wahrgenom-

mene Aufgabe der EUAA-Kontaktstelle für den Bereich Aufnahme durch Um-

lage der Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel durch die Länder 

finanziert wird.  

2. Eine Entlastung der Umlagefinanzierung durch AMIF-Mittel, die den Ländern im 

Rahmen der GEAS-Umsetzung durch den Bund zur Verfügung gestellt werden, 

ist anzustreben. 

3. Die künftige EUAA-Kontaktstelle für den Bereich Aufnahme wird der ASMK jähr-

lich über ihre Tätigkeiten Bericht erstatten. 
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